
Hygienekonzept des TSV Vineta Schacht-Audorf von 1920 e.V. 
zur Wiederaufnahme des Darts-Sports 

 

Stand 03.09.2020 
 

Allgemeine Informationen:  

Vereins-Informationen: 

Verein TSV Vineta Schacht-Audorf v. 1920 e.V. 
 

Ansprechpartner*in 
für Hygienekonzept 

 
Christian Sievers 
 

E-Mail 
 

Christian.sievers@tsv-vineta-audorf.de 

Telefonnummer 
 

0176 / 6211 7943 

Adresse der 
Sportstätte 

Zum Sportplatz 1, 24790 Schacht-Audorf 
(Vereinsheim) 
 
 
 

1.Grundsätzliches: 

Das hier vorliegende Konzept gilt für die Wiederaufnahme des Darts-Sports für den 

TSV Vineta Audorf. Es ergänzt die bereits vorhandenen Konzepte des TSV Vineta 

Audorf für den allgemeinen Sportbetrieb aller Sportarten. 

2. Allgemeine Hygieneregeln: 

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (2,0 Meter) in allen 
Bereichen vor und nach dem Trainings- und Wettkampfsport. 

 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) werden 
unterlassen. 

 Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  

 Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 
Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände. 

Alle Sportler werden auf die allgemeinen Hygieneregeln und das vereinsinterne 

Konzept hingewiesen. 

3. Gesundheitszustand/Verdachtsfälle Covid-19 

 Der Gesundheitszustand aller am Training und Wettkampf Beteiligten wird vor 
jeder Einheit abgefragt. Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist nur 
bei einem symptomfreien Gesundheitszustand erlaubt. 

 Liegt eines der folgenden Symptome vor, bleibt die betroffene Person zu 
Hause, bzw. wird nach pflichtgemäßem Ermessen des/der Übungsleiter*in 
nach Hause geschickt und kontaktiert einen Arzt: Husten, Fieber (ab 38 Grad 
Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome). Die gleiche Anweisung 
gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.  
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 Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Bedingungen 
zur Quarantäne. Maßnahmen zum weiteren Vorgehen sind ggf. mit den 
zuständigen Behörden abzusprechen.  

 Personen, die aus sogenannten Corona-Risikogebieten zurückgekehrt sind, 
dürfen 14 Tage nicht am Sportbetrieb teilnehmen. 
Die 14-tägige Quarantänepflicht entfällt für Reiserückkehrende aus 

Risikogebieten, sobald diese ihrer kommunalen Gesundheitsbehörde zwei 

deutsch- oder englischsprachige negative Testergebnisse aus fachärztlichen 

Laboren vorlegen, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a) mindestens eine der beiden notwendigen Testungen ist frühestens 5 Tage 

nach der Einreise vorgenommen worden; 

b) zwischen der ersten und der zweiten Testung liegen mindestens 5 Tage; 

c) ist die erste Testung vor der Einreise erfolgt, dürfen zwischen Testergebnis 

und Einreise nicht mehr als 48 Stunden liegen. 

 Personen, die aus anderen in- oder ausländischen Corona-Hotspots 
zurückgekehrt sind, informieren darüber ihren/ihre Übungsleiter*in. Diese(r) 
entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen über eine Teilnahme am 
Sportbetrieb. 

4. Organisatorisches: 

 Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.  

 Ansprechpartner*in für Fragen zum Hygienekonzept  ist der/die 
Hygienebeauftragte für den Darts-Sport. 

5. Trainings- und Wettkampfbetrieb:  

1. Allgemeines 

 Zu jedem Trainings- und Wettkampftermin wird ein Hygienebeauftragter 
benannt, der die gesetzlichen und vereinsinternen Bestimmungen überwacht. 

 Die Teilnehmer verlassen unmittelbar und auf kürzestem Weg das 
Vereinsgelände, auch hierbei wird der Mindestabstand von 2,0 m eingehalten.  

 Der Zugang zum Vereinsgebäude erfolgt über das Haupttor und den 
Haupteingang.  

 Das Damen-, Herren- und Behinderten-WC können genutzt werden. Die dort 
vorhandenen Hygienemittel zum Händewaschen und Desinfizieren sind zu 
benutzen.  

 Die Duschen werden nicht benutzt. 

 Vor dem Training und insbesondere nach dem Training finden keine 
Zusammenkünfte statt.  

 Es herrscht allgemeines Alkoholverbot. 

 Es findet kein Verkauf am Tresen statt. 

 Beim Training- und Punktspielbetrieb sind keine Zuschauer zugelassen. 

 Die Trainer und Übungsleiter führen Teilnehmerlisten, die sie selbst ausfüllen. 
Die Listen enthalten folgende Angabe: Name, Vorname, Anschrift, 
Telefonnummer der Übungsleiter und Teilnehmer. 
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 Die Listen werden unmittelbar nach der letzten Trainingsstunde des jeweiligen 
Monats in das Postfach der Geschäftsstelle geworfen und dort verschlossen 
aufbewahrt. Die Listen werden nach 4 Wochen vernichtet.  

 Teilnehmer, die sich nicht an die Regeln halten, sind zu ermahnen und im 
Wiederholungsfall auszuschließen.  

 Besondere Vorkommnisse sind dem Vorstand/der Spartenleitung unter den 
bekannten Erreichbarkeiten sofort zu melden.  
 

2. Darts spezifische Hygieneregeln 
 

 Es erfolgt eine regelmäßige Flächendesinfektion von Tischen und Türklinken. 

 Spielmaterial (Pfeile usw.) werden nur personenbezogen verwendet. 

 Bei Punktspielen werden lediglich zwei Scheiben bespielt. 

 Beim Ausbullen zu Spielbeginn holt  jede(r) Spieler*in den Pfeil selber aus 
dem Board. 

 Die Spieler*innen waschen und desinfizieren sich vor dem Betreten der 
Anlage die Hände. 

 Die Tische werden so aufgestellt, dass der Mindestabstand eingehalten wird. 

 Die Spieler und Spielerinnen versorgen sich selbst (Snacks, Getränke). 

 Die Schreibstifte und Schwämme werden nach den Spielen desinfiziert.  

 Die Spieler*innen verlassen den Wurfbereich entgegen der üblichen 
Regelungen und gehen in die linke Richtung (Abstand zum Schreiber wird 
eingehalten). 

 Es findet eine durchgängige Lüftung durch die Türen zum Sportplatz statt. 
 

 

Skizze beim Wurf 
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7. Inkrafttreten: 

 Dieses Konzept tritt nach Genehmigung durch den Vorstand am 04.09.2020 in 

Kraft. 

 

Schacht-Audorf, 03.09.2020 

 

Joachim Sievers Anja Behrens Ellen Voß  Christian Sievers 

1. Vorsitzender 2. Vorsitzende Kassenwartin Hygienebeauftragter 

 

 


